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Betr.: Änderung des Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetzes und des 
Ausfuhrförderungsgesetzes 

Das Bundesministerium für Finanzen übermittelt den angeschlossenen Entwurf zur gefällligen 

Kenntnisnahme mit dem Bemerken, dass dieser Entwurf den begutachtenden Stellen Zur 

Stellungnahme bis längstens 24. April 2003 übermittelt wurde. 

Gleichzeitig wurden die Interessenvertretungen ersucht, ihre Stellungnahme in elektronischer 

Form sowie in 25facher Ausfertigung dem Herrn Präs identen des Nationalrates zuzuleiten. 

Anlage 

28. März 2003 

FOr den Bundesminister: 

Mag. Lejsek 

Für die~~ikeit 
dart} ung 
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Entwurf 

Buodesgesetz, mit dem das AusfuhrfinanzierungsfOrdenJngsgesetz 1981 und das 
Ausfubrförderungsgesetz 1981 geiodert werden 

Der Nationalrat bat beschlossen: 

Artikdl 

Änderung des Aus(uhrf"manzieruDgsf'örderuDescesea. 1981 

Das Au.sfuhrfi.nanzierungsfördergesett 1981 , BGBI. Nr. 21611981 , zuletzt geändert durch das 
BGBI. I NT. 6412000, wird wie folgt geändert: 

J. In § J Abs. J wird die Wortfolge" Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft duTcbzufiiJuende 
KreditoperationeD" durch die Wort/olge "dem Bevollmächtigten des Bundes gemäß § 5 Abs. 1 IDld § 8a 
AusfuhrIorderungsgesetz 1981, BGBl. Nr. 215/ 1981 (AFG) durchzuführenden Kreditoperationen· ' 
<n=<. 

2. § I Aha. I lit d lautet: 
d) ,,zur Zwischenvaan..lagung durch den vom Bund Bevollmächtigten." 

3. § lAbs. lliL e lautet: 
e) zur Bezahlung von Verpflichtungen des vom Bund Bevollmichtigten, für den Garantien nach 

diesem. Bundesgesetz iibemoDlmCll worden sind, 

4. In § J Abs. 2 liJ. 0 und b wird jeweils die Wortfolge "der Oesterreichiscbcn Kontrollbanlc 
Aktiengesellschaft " durch die Wortfolge "des vom Bund Bevollmächtigten" ersetzt. 

5. § 4 fautet: 

.. § 4. Ist bei Garantien gemäß § lAbs. 2 lit b der Euro--Gegenwcrt der Wihrung der 
KTeditopen.tion am Ende des dort genannten Zeitraumes höher als am Anfang dieses Zeitraumes, hat der 
Bund seinem Bevollmächtigten den Diffcrenzbetrag zu vergüten; ist der Euro-Gegenwert der Währung 
der Kreditoperation am Ende des dort genannten Zeitraumes niedriger als am Anfang dieses Zeitraumes, 
hat der vom Bund Bevollmichtigle diesem deo Differen%betrag zu vergUlen."· 

6. § 5 Abs. llauJet: 

.. § S. (I) Betrige. die gemäß § 4 von dem vom Bund BevoUmichtigten zu vergiiten sind, sind 
laufend einem Konto des Bundes bei dem Bevollmächtigten des Bundes unverzinslich gutzuscbreibeu." 

7. § j Ab.s. 3 lautet: 

..(3) Die VerweDdung des Guthabens des Bundes gemiß Abs. 1 ist in einer gesondc:rt.en 
Vereinbarung zwischen detn Bund und dem Bevollmächtigten tu regeln" 

8. In § 6 wird diL Wort/olge " bei der Oestc:rreicbischen Kontrollbank Aktiengesellsc:baft" durch die 
Wort/olge " ~ dem Bevollmächtigten des Bunde!" ersetzt. 
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ArtIkd U - - " ';;' 

Änderung des Ausfuhrlörderuncseesctzes 1981 

Das AusfubrlOrderungsgeset:z 1981, BGBI. Nr.2U/ 1981, zuletzt geandert durch das BGB!. I 
Nr. 6312000, wird wie folgt geändert 

J. § 5 AM. } lautet: 

.. § S. (1) Die banktechnische Behandlung (bankkaufmännische Beurteilung durch Bonititsprüfung 
und Bearbeirung) der Ansuchen um Haftungsühemahme, die Ausfertigung der HaftwJgsvertrigc sowie 
die Wahrnehmung der Rechte des Bundes aus Haftungsvertrigen. ausgenommen deren gerichtliche 
GeltendmacbUDg, wird einem BevoUmichtigteu des Bundes nach § l002ff ABGß übertragen. Der 
Bevollmächtigte muss zum Betrieb von Bankgcschiften gemi.6 § 1 Ab!. 1 Z 1,3,4,7,8, 10 und 18 BWG 
oder gemiß § 9 BWG in ÖSterreich berechtigt sein. Ferner muss er eine solide, zuvcrlissige UDd 
kostengünstige Fiihnmg des Ausfuhrtorderungsvmab.rens gewihcleisten.. Die Bevolhnichtigung ist 
zwis.chen VollmacbtgebeT und BevoUmic:htigtem im einzelnen vcnraglich zu regeln. Bei Ansuchen um 
H&ftungsübernahme durch den Bevollmichtigten selbst wird die banktc:cbniscbe Behandlung, bei 
Ansuchen von inläDdischen Exportk:reditversicherem wird die Bearbeitung der Oestcneicbischcn 
Nationalbank ubertragen." 

2. § S Abs. 2 Z 4 lautet: 
4. ein Vertrete" des Bevollmichtigren ohne Stimmrecht. 
3 . § 5 Abs. 3 Z 4 lautet: 
4 . eil! Vc:rt:rcler des Bevollmächtigten olme Stirmnrcc:ht. 

4. § 7 Abs. I Jaulet: 

.. § 7. (I) Das Haftungsetltgelt sowie alle Einginge %U Schadenszahluogen sind vorn 
Bevollmächtigten des Bundes (§ !i Abs. 1) zu vere:iDnabmen und laufend auf einem Konto des Bundes gut 
zu schret'bcn. das beim BevolhnichtigteP des Bundes einxurichten ist Der BevtlUmächtigtc: ist ermichtigt, 
die: ihIJl zustehc:ndc: Entschädigung diesem Konto anzulasten." 

5. § 7 Abs. 3 {olllet: 

,.(3) Solange das GuthabeD nicht für Zahlungc::n verwendet wird, ist die VeJWelldung des dic:aem 
Guthaben des Bundes entsprcehenden Betrages in eiDer gesonderten Vereinbarung rwisc:he:n 
VoUmachtgeber und Bevollmächtigten zu regeln." 

(S". FolgendeT § So wird eingefügt: 

.. § Ba. (1) Bis zum Abschluss eines Bevollmächtigungsvc:rtrageS gem. §!i Abs. I ble1bt die 
Oestc:rTeichische KonlrOllbank Aktiengesellscbaft weitahin Bevollmächtigter' des Bundes. 

(2) Wird ein neuer Bevollmichtigter gem. § 5 Abs. 1 beaufuagt, sind die bis dahin von der 
Oeste:rreichiscben KontroUbank Aktiengesellschaft abgewickelten und noch nicht abgeschlossenen 
Geschiftsflille von dieser weiter zu bearbeiten. 

(3) Der BundesministeT für Finanz.cal hat die Oesterreichische KontrolIbaQk A1ctieneesel1schaft 
zumindest ein Jahr vor Einleitung ~ gep!8Dten Vergabeverfahrens gemaß § 5 Abs. I hievOD in Kenntnis 
zu setzen. er u e,..; 

~9tk,&rJ­ego 
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Vorblatt 
Problem 

Im deneit geltenden Ausfuhrfinanzie:rungsfördc:rungsgesetz sowie im AusfuhrfOrdenmg:sgesetz wird die 
Oestetteichiscbe Konrrollbank Aktiengesellschaft als ausschließliche Normadressatin angeführt. 

Ziel 
Ziel ist, dass durch die Öffnugn der Haftungsübernabme gewihrleistct wird, dass bessere Konditionen filr 
den Exporteuer über mebr Wettbewerb geschaffen wenien und damit ein bestmögliches System der 
Exponfördc:nmg des Bundes zu Gunsten der Exponeure erbalten b letbt. 

ProbkmJöstul& 

Die gesetzlichen Grundlagen des Exponförderverfabreus werden so formuliert, dass die namentliche 
Anführung der 0eKB im AusfuhrfiDanzierungsffirderuugsgesetz entfillt 

Im Ausfuhrlörderungsgesetz wird die namentliche Ani\ihnang der OeKB als Bevollmichtigte des Bundes 
durch den neutt'llen Begriff ,.Bevollmichtitter des Bundes" enctzt. In diesem gesetzlichen Rahmen 
erlaubt die BestiInmung des § 8a Nm. § S Abs. 1 auch die Fortführung des bisherigen SystemS. 

EU-Koa(ormitit 

Liegt vor. 

Blldcetire Aul"'lrirkuDC 

Die vorliegende Novelle hat keine tmmitteIbaren Auswirkungen für den Bund; die Geset:zesändcrungen 
sollen durch mehr Wettbewero bzw. die Möglichkeit biem, die Kosten für die Exporteure senken. wobei 
damit auch höhere Minel für den Einsatz im Expon:fOrderungsverflihren zur Verfügung stehen. Dies 
sieben in der Folge den Wirtschaftsstandon ÖSterreich. 

AJteroative 

Keine. 

Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 
Allsgareplace 

Der Bundesminister für Finanzen übeminunt namens des Bundes Haftungen für die ordnungsgemäße 
ErfülJuug von Exportgeschäften durch auslindische Venragspartner und die Absichc:nmg des Bestandes 
von Recbte:o der österrejchlschen Unternehmen im Ausland. Ebenso werden Haftungen für die 
KapilAlaufoahmen der OeKB auf den FinanzmärIcten übernommen,. die der Exportwirtscbaft durch das 
OdC8-Exportfm.aD.Z.ierongsverfahrm zur Verfügung gestellt werdeD.. 

Die OeKB hat eine zentrale Rolle bei der Gestionierung der Exportfinanric:nmg und der Exportgarantien. 
Sie ist seit 1950 als Bevollmichtigte dCl' Republik mit dCl' bankte<:hniscben Behandlung von 
Haftungsdbcrnahmen des Bun~ betraut 

Mit den Gesetzesvorhaben soDen die gesetzlichen Grundlagen des Exportförderverfahrens so ge9Cbaffen 
wO'den. dass die namcndicbe Anführung der OeKB als Bevollmichtigte des Bundes durch dc:o oeutralen 
Begriff "Bevollmäcbtigter des Bundes" enlClZI wird. Beabsichtigt ist die Weil~twicldung des SystemS, 
indem über den Wettbewerb des Marktes ein bcsanöglicbes System der ExportfOrdc:rung des Bundes 
unter Beachtung des Kostenfaktors gescbaffeu wird. Die Bestimmung des ~ 8a MG in Verbindung mit 
§ 5 Abs. I AFG Cl'laubt 8llCh die Fortfii.b.rung des bisbc:rigen Systems im Rahmen· des 
Bevol1mi.chtigungsvertrages des Bundesministers für Finan:zen mit der Oesterreicbiscben KOllrroUbank 
AG. 

Oie Änderungen im. Ausfuhrfördcrungsgesetz bedingen eine entsprechende leginiscbe Anpassung in der 
AusfuhrIorderungsverordnuug durch den Bundesminister fUr Finanzen. 

36/ME XXII. GP - Entwurf (gescanntes Original)4 von 6

www.parlament.gv.at



BesQJlderer Teil 
Zu Artikd J (ÄDderuo& des AusfIlhrliOlnzierUD&sförderuogse:esetus) 

Zu Z 1 (§ 1 Abs. 1): 

Mit den vorliegenden Änderungen kann der Bund Haf'tungen zu Gunsten des BevollmicbDgte:r:l gem. § S 
Abs. 1 AFG iibemehmen. Bleibt jedoch die Oesterreichische K01ltrollbank Aktiengesellschaft gemiß § 8a 
AFG der Bevollmächtigte, ist der Bund ermächtigt, dieser gegenüber weiterhin Haltungen nach deJ:i 
Bestimmungen des AFFG zu übernehmen. 

Zu Z 2 (I 1 Abi'. llir. d): 

Mit der Formulierung "EIl" Zwischerrwmllllagung durch den \10m Bund Bevollmiichrigten" in § 1 AM. 1 
lit. d wird die spezifisch auf das Exportfinanzienmgsverfahren der Oesterreiehisc:hen Kontrollbank 
Aktiengesellschaft abgestellte Passage durch eine neutrale Formulienmg ersetzt. Die Änderung hat lllr 
Konsequenz, dass kiinftig eine ZwiscbenvenD1lagung nit:ht notwc:ndigerweise im Rahmen des 
&portfmanzierungsverl'ahrens der Oesterreit:hischen Kontrollbank Aktiengesellschaft erfolgen muss. 

Zu Z 3 (§ 1 Abt. 1 lit. cl: 
Mit der geänderten Formulierung wird ein neutraler Wortlaut des Normadressatcn festgelegt 

Zu Z 4 (§ 1 Abs.. 2 liL .): 

Siebe Ausführungen zu Z 3. 

Zu S (§ I Alts. 2 Ur. b): 

Siehe Ausführungen zu Z J . 

ZuZ6(§4): 

Siebe Ausführungen zu Z 3. 

ZuZ7(§SAbs.lJ: 

Siebe Ausführungen zu Z 3. 

Zu Z' (§ 5 Abt. 3): 

Mit der neutralen begrifflichen Dan;teUung in deT Formulierung ist das Erfordernis verknüpft. eine 
gesondene Regelung zwiscben dem Bundesminister für Finanzen und dem Bevollmichtigten des Bundes 
zu vereinbaren, um iibeT die Verwendung des im Zusammenhang mit § S Abs. I anfallenden Guthabens 
abzusprechen. 

ZuZ9(§6): 

Siebe Ausführungen zu Z 3. 

Zu Artikd n (Äuderuug des Ausfuhrfiirdcrungsgesett.cs) 

ZuZ I (§ I Abs..l): 

Mit den vorliegenden Änderungen kann der Bund Haftungeu zu Gunsten des Bevollmit:btigten gem. § S 
Ab$. 1 MG übernehmen. Bleibtjedoc:h die Oestcrreicbische Kontrollbank Aktiengesellschaft gemiß § 8a 
MG der Bevollmät:htigte, ist der Bund ennät:htigt. dieser gegenüber weiterttin Haftuugen nach den 
Bestimmungen des AFFG zu übcmch.men. 

Zu Z 2 (§ I AbI. I Ur. d): 

Mit der Formulierung " ZU,. Zwischerrve,.anlagung dUTCh den \10m Bund Bevollmächtigten " in § I Am. 1 
lit. d wird die spezifisch auf das EAportfina.ozierungsvenahren der Oestcrreit:hiscben Kontrollbank 
Aktiengesellschaft abgesteUte Passage dun::h eine neutrale Formulierung enettt. Die Änderung hat zur 
Konsequenz, dass künftig eine Zwist:benvcranlagung nit:ht ootwcndigerweille im Rahmen des 
Exportfmanzierungsverfahrens da Oesterreit:hischen Kontrollbank Aktiengesellschaft erfolgen muss. 

Zu Z 3 (§ 1 AbI. 1 llt. e): 

Mit der geändeneu Formulierung wird ein nc:utI1Ller Wortlaut des Normadre$satc:n festgelegt. 

Zu Z 4 (§ 1 AbI. 2 Ut. a): 

Siehe Ausführungen zu Z 3. 

2 
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" r"-' ~" Zu 5.(1 J Abi. 21it. b): 
Siehe Ausführungen zu Z 3. 

ZuZ6(14): 

Siehe Ausfiihnwgen zu Z 3. 
Zu Z 7 (I 5 Ab,. 1): 

Siehe Ausfiiluungen zu Z 3. 

Zu Z8 (I 5 Ab,. 3): 

- ......... ... 

Mit deT DcutnJen begrifflichen DMStel.IUDB iD der Formulierung ist das Erfordernis veß'nüpft, eiDe 
&csonderte Regelung rnschen dem BIlDdesntin.ister fiir Finanzc:D und dem Bevollmichtigten des Bundes 
zu vereinbaren, um über die VerwenduDg des im Zusammenhang mit 1 S Abs. 1 anfallenden Guthabens 
abzuspIl:lCben. 

ZuZ9(16): 

Siehe Ausführungen zu Z 3. 
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